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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Arten von Zahlungen erhalten Ministerpräsidenten, Minister und Staats -
sekretäre nach ihrem Amtsausscheiden (bitte um tabellarische Auflistung der
unterschiedlichen Bezüge der jeweiligen Personengruppen)? 

2. Wie groß ist der Umfang der Bezahlungen genannter Personengruppen pro Jahr
(bitte seit 1990 tabellarisch aufführen)?

3. Wie viele Personen der genannten Personengruppen erhalten noch Zahlungen
nach Rechtsgrundlagen, die vor der Novellierung des Ministergesetzes 1997
galten?

4. Wie lange waren die betroffenen Personengruppen im Amt und ab welchem
Eintrittsalter bekamen diese ihre ersten Pensionszahlungen?

5. War die Gesamtbesoldung ehemaliger Ministerpräsidenten, Minister und Staats -
sekretäre in den letzten zehn Jahren zu- oder abnehmend (bitte tabellarisch auf-
führen)?

22. 11. 2018

Stein AfD

Kleine Anfrage

des Abg. Udo Stein AfD

und

Antwort

des Staatsministeriums

Zahlungen an ehemalige Ministerpräsidenten und Minister

Baden-Württembergs einschließlich Staatssekretären
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B e g r ü n d u n g

Diese Kleine Anfrage dient der Informationsfindung. Es ist im Interesse der Öf-
fentlichkeit und dort vor allem des Steuerzahlers, dass trotz eines Rekordhaushal-
tes aufgrund einer prosperierenden Wirtschafssituation, Niedrigzinspolitik und
sich daraus ergebender Rekord-Steuereinnahmen eine Haushaltsdisziplin dahin-
gehend gewahrt bleiben soll, dass das Land Baden-Württemberg seine Staats-
schulden erfolgreich abbaut und deshalb gerade im Bereich öffentlicher Verwal-
tung und Politikern in gehobener Position, Personalkosten und Bürokratie Steuer-
gelder eingespart werden sollen.

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 10. Januar 2019 Nr. I–0317.1 beantwortet das Staatsministe -
rium in Abstimmung mit dem Ministerium für Finanzen die Kleine Anfrage wie
folgt:

1. Welche Arten von Zahlungen erhalten Ministerpräsidenten, Minister und Staats -
sekretäre nach ihrem Amtsausscheiden (bitte um tabellarische Auflistung der
unterschiedlichen Bezüge der jeweiligen Personengruppen)?

Zu 1.:

Nach den Vorschriften des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder
der Regierung (Ministergesetz, MinG) erhalten Ministerpräsidentinnen und Minis -
terpräsidenten, Ministerinnen und Minister sowie Staatssekretärinnen und Staats-
sekretäre nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt gemäß §§ 14 ff. MinG zunächst
ein zeitlich begrenztes Übergangsgeld und dann – sofern die Voraussetzungen des
§ 16 Absatz 1 MinG vorliegen – ein Ruhegehalt als Versorgungsbezug. Die Höhe
und Dauer der Versorgungsbezüge richtet sich nach dem Vorliegen der gesetzli-
chen Voraussetzungen im Einzelfall:

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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Beamtete Staatssekretäre/Staatssekretärinnen erhalten nach Eintritt in den Ruhe-
stand Zahlungen nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamtVG). Ein
Ruhegehalt wird gewährt, wenn der Beamte/die Beamtin eine Dienstzeit von min-
destens fünf Jahren abgeleistet hat und in den Ruhestand getreten oder versetzt
worden ist. Das Ruhegehalt beträgt für jedes Jahr ruhegehaltfähiger Dienstzeit
1,79375 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge. 

Tritt der Beamte/die Beamtin in den einstweiligen Ruhestand, erhält er/sie gem. 
§ 18 Absatz 2 Satz 2 LBeamtVG für den Monat, in dem ihm/ihr die Versetzung in
den einstweiligen Ruhestand mitgeteilt worden ist, und für die folgenden drei Mo-
nate die Bezüge weiter, die ihm/ihr am Tag vor der Versetzung zustanden. Da-
nach erhält er/sie gem. § 27 Absatz 5 LBeamtVG ein Ruhegehalt in Höhe von
71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol-
dungsgruppe, in der sich der Beamte/die Beamtin zur Zeit seiner/ihrer Versetzung
in den einstweiligen Ruhestand befunden hat, für die Dauer der Zeit, die der Be-
amte/die Beamtin das Amt, aus dem er/sie in den einstweiligen Ruhestand ver-
setzt worden ist, innehatte, mindestens für die Dauer von sechs Monaten, längs -
tens für die Dauer von zwei Jahren. Der Aufbau der Zahlungen ähnelt dabei den
Regelungen des Ministergesetzes: 

2. Wie groß ist der Umfang der Bezahlungen genannter Personengruppen pro
Jahr (bitte seit 1990 tabellarisch aufführen)?

Zu 2.:

Bei den nachfolgenden Entwicklungen ist stets zu berücksichtigen, dass die An-
zahl der Personen in den jeweiligen Personengruppen mitunter sehr schwankt und
einige ehemalige Regierungsmitglieder im Laufe ihrer gesamten Amtszeit in un-
terschiedlichen Personengruppen tätig waren, sodass die nachfolgend dargestellte
Entwicklung nur eine sehr beschränkte Aussagekraft hat. Es wurden Personen
berücksichtigt, welche nach 1989 aus ihrem Amt ausgeschieden sind.

Eine Darstellung der Bezüge der Ministerpräsidenten ist unter datenschutzrechtli-
chen Gesichtspunkten nicht möglich. Aufgrund der geringen Personenanzahl, die
jeweils Zahlungen erhält, ließen sich Rückschlüsse auf einzelne Personen ziehen.
Entsprechend gilt dies jeweils, soweit in nachfolgenden Tabellen zum Bezug von
Übergangsgeld oder Ruhegehalt einzelne Zellen nicht befüllt wurden. 
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Die Zahlungen von Übergangsgeld bzw. Fortzahlung der Amtsbezüge haben sich
seit 1990 wie folgt entwickelt:
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Die Ruhegehaltszahlungen haben sich seit 1990 wie folgt entwickelt:

3. Wie viele Personen der genannten Personengruppen erhalten noch Zahlungen
nach Rechtsgrundlagen, die vor der Novellierung des Ministergesetzes 1997
galten?

Zu 3.:

Mit Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Ministergesetzes vom 15. Dezember
1997 erfolgte keine vollständige Novellierung des Ministergesetzes, sondern eine
Änderung in den §§ 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19 und 23 MinG. In Artikel 4 des Än-
derungsgesetzes wurde das Staatsministerium ermächtigt, den Wortlaut in einer
Neufassung bekannt zu machen. Aus Gründen des Bestands- und Vertrauens-
schutzes wurden in Artikel 3 dieses Änderungsgesetzes Übergangsvorschriften auf -
genommen, wonach für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens vorhandene und ehema-
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lige Regierungsmitglieder die bisherigen Vorschriften teilweise fortgelten. Für die
folgenden Personenanzahlen, welche nach 1989 aus ihrem Amt ausgeschieden
sind, haben die Übergangsvorschriften Anwendung gefunden: 

4. Wie lange waren die betroffenen Personengruppen im Amt und ab welchem
Eintrittsalter bekamen diese ihre ersten Pensionszahlungen?

Zu 4.:

Die Amtsdauer der ehemaligen Regierungsmitglieder ist im Einzelfall sehr unter-
schiedlich. Durchschnittlich waren die Ministerpräsidenten seit 1990 für 3.080
Tage, die Ministerinnen und Minister für 3.074 Tage und die Staatssekretärinnen
und Staatssekretäre für 2.332 Tage im Amt.

Sofern ein Anspruch auf Ruhegehalt besteht, ruht dieser Anspruch – je nach Län-
ge der Amtszeit – gemäß § 16 Absatz 1 Satz 3 bis 5 MinG. Im frühesten Fall, bei
einer Amtszeit von mehr als 8 Jahren, ruht der Anspruch bis zum Beginn des
 Monats der Vollendung des 57. Lebensjahres. Das durchschnittliche Lebensalter
für den ersten Pensionsbezug liegt bei den Ministerpräsidenten und den Ministe-
rinnen und Ministern bei 59 Jahren. Bei den Staatssekretärinnen und Staatssekre -
tären durchschnittlich bei 60 Jahren.

5. War die Gesamtbesoldung ehemaliger Ministerpräsidenten, Minister und Staats -
sekretäre in den letzten zehn Jahren zu- oder abnehmend (bitte tabellarisch
aufführen)?

Zu 5.:

Wie bereits in der Stellungnahme zu Frage 1 ausgeführt, erhalten ehemalige Minis -
terpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, Ministerinnen und Minister sowie
Staatssekretärinnen und Staatssekretäre ab ihrem Ausscheiden zunächst ein Über-
gangsgeld bzw. eine Fortzahlung der Amtsbezüge und dann – sofern die Voraus-
setzungen vorliegen – ein Ruhegehalt. Für diese Entwicklung wird auf die Beant-
wortung der Frage 2 verwiesen.

Schopper

Staatsministerin
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